


DIETER FRANK 

Erbschaftsteuer und Unternehmung 



Schriften zum Steuerrecht 

Band 5 



Erbschaftsteuer und Unternehmung 
Eine steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Untersuchung 

unter Berücksichtigung des britischen, französischen und schweizerischen Rechts 

Von 

Dr. Dieter Frank 

DUNCKER &HUMBLOT/BERLIN 



Alle Rechte vorbehalten 
@ 1969 Duncker & Humblot, Berlin 41 

Gedruckt 1969 bei Buchdruckerei Bruno Luck, Berlln 65 
Printed in Germany 



Geleitwort 

Die Erbschaftsteuer wurde durch die beabsichtigte Große Steuer-
reform plötzlich wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. 
Hier ist diese Arbeit, die unter Voraussicht des Kommenden geschrieben 
wurde, ein wichtiger Beitrag. Sie hat dadurch noch Aktualität gewon-
nen, daß der Wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums der 
Finanzen in seinem Gutachten vom 11. 2. 1967 eine drastische Anhebung 
der Erbschaftsteuer empfohlen hat. 

Vor einer so weitreichenden Entscheidung darf man nicht versäumen, 
sich über die wirkliche Belastung mit der geltenden Erbschaftsteuer 
genau zu vergewissern. Auch muß man sich über die Verhältnisse im 
Ausland unterrichten, insbesondere die Auswirkungen im Rahmen der 
EWG überdenken. 

Die Erbschaftsteuer selbst ist wissenschaftlich wenig ergründet. Auch 
begegnen wir seit Jahrzehnten unrichtigen Vorstellungen. Insbesondere 
gilt dies von den zahlreichen Behauptungen eines gewissen Rückstands, 
vor allem gegenüber der englischen Erbschaftsteuer, die als ein vorbild-
liches Mittel einer notwendigen Umverteilung von Vermögen empfun-
den und selbst in den Schulen so dargestellt wird. 

Eine nähere Untersuchung zeigt, daß für uns die Erbschaftsteuer in 
Großbritannien schon deshalb keinen zuverlässigen Vergleichsmaßstab 
bildet, da sie nicht wie im kontinentalen Bereich durch eine lückenlose 
Steuer für Schenkungen unter Lebenden gesichert ist und zahlreiche 
Möglichkeiten für ihre Vermeidung gegeben sind. Weiter ist zu be-
denken, daß England eine laufende Vermögensteuer nicht erhebt und 
dabei ebenso verfährt wie die meisten europäischen Länder, so Frank-
reich und Belgien oder teilweise die Niederlande. 

Nach dem erwähnten Gutachten (S. 72) soll die Erbschaftsteuer sogar 
in doppelter Weise erhöht werden, einmal durch die Verminderung der 
Steuerklassen von fünf auf zwei, wobei auf Großbritannien und die 
USA, aber aus den oben genannten Gründen zu Unrecht verwiesen wird. 
Zugleich soll die neue Steuerklasse I, also der Erwerb in gerader Linie, 
"beträchtlich" "angepaßt" werden, und zwar auf einen Durchschnitts-
steuersatz von 6-40 °/o. Außerdem soll die neue Steuerklasse II nach 
dem bisherigen Tarif der Steuerklasse V besteuert werden, also anstei-
gend von 14 °/o auf 60 °/o, wobei die dabei beabsichtigte Erhöhung der 
Freibeträge nicht sehr ins Gewicht fällt. Dies geht bei mittleren Ver-
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mögen auch weit über das in den Vereinigten Staaten zu Entrichtende 
hinaus, ganz abgesehen davon, daß es dort einen ermäßigten Steuersatz 
für Schenkungen gibt. 

Diese Anhebung ist vor allem in den Fällen äußerst bedenklich, in 
denen ein Betrieb, wie das heute nach den schweren Menschenverlusten 
im letzten Krieg oder auch bei Verkehrsunfällen nicht selten vorkommt, 
auf Neffen und Nichten des Erblassers übergeht. Hier würde eine solche 
Besteuerung vielfach zu einer Zerschlagung von Unternehmen führen. 
Wird der Empfehlung für die starke Anhebung des Steuersatzes gefolgt, 
so wird der bisherige weitreichende Wettbewerbsnachteil in der Indu-
strie für deutsche Unternehmer noch ganz wesentlich verschärft, unter-
liegen diese doch bei der Rechtsform der Kapitalgesellschaft allein einer 
Doppelbelastung mit Vermögensteuer. Auch würde durch eine solche 
Maßnahme die Kapitalflucht stark gefördert. 

In den Erwägungen des Wissenschaftlichen Beirats ist die Frage der 
Auswirkung der schleichenden Geldentwertung auf die Höhe der Erb-
schaftsteuer überhaupt nicht erörtert. Dabei stammt der heute geltende 
Tarif ohne Änderung aus dem Jahre 1925, was wegen der Progression 
in der Zwischenzeit einer Erhöhung auf kaltem Wege von mindestens 
50 °/o entspricht. Dabei ist zu bedenken, daß wir vor einer Anhebung der 
Einheitswerte für die Grundstücke stehen. Außerdem ist wohl beabsich-
tigt, die privaten Kapitalgewinne bei der Einkommensteuer neu in 
vollem Umfang heranzuziehen, wie das auch in dem Gutachten (S. 25) 
empfohlen ist. Damit entstehen auch für diese Seite bei einem Erbfall 
oder einer vorweggenommenen Erbfolge zusätzliche Steuern, die die 
Belastung einer Erbschaft außerordentlich erhöhen können. Schließlich 
schweigt sich das Gutachten bei dieser Gelegenheit über die zahlreichen 
Fälle aus, in denen heute schon wegen der hohen Erbschaftsteuer eine 
Weiterführung von Unternehmen nur gewährleistet erschien, wenn 
Kapitalanteile beim Tod des Erblassers auf eine gemeinnützige Stiftung 
übertragen wurden. 

So muß jeder Schritt zu einer Erhöhung der heutigen Steuer genau 
überlegt werden, insbesondere auch aus der Sicht von Art. 14 GG, der 
den Staatsbürger vor Enteignung schützen will. Geht man von der 
heutigen allgemeinen Steuerbelastung im Rahmen der EWG aus, so 
wäre bei einer Beibehaltung der laufenden Vermögensteuer nicht eine 
Erhöhung, sondern im Gegenteil eine drastische Ermäßigung der Erb-
schaftsteuer geboten. Auch interessiert es, daß es der französischen Re-
gierung im Oktober 1968 trotzFehlenseiner laufenden Vermögensteuer 
nicht gelang, die von ihr erstrebte wesentliche Erhöhung der Erbschaft-
steuer gegen den entschlossenen Widerstand sämtlicher Parteien ein-
schließlich der Kommunisten durchzusetzen. Dies ist begreiflich, da die 
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heutigen Unternehmen zu Investitionen in einem früher nicht erwarte-
ten Ausmaß gezwungen sind und daher einen weiteren Aderlaß schwer-
lich ertragen können, wenn sie nicht ihre Wettbewerbsfähigkeit aufs 
Spiel setzen wollen. 

Mannheim, 21. Januar 1969 
Professor Dr. Dr. Kuno Barth 
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"Steuerfragen sind stets äußerst subtiler Art und rühren 
an menschliche Eigenschaften, die das Urteil über das, 
was gerecht ist, stark zu verwirren geeignet sind." 

Georg Strutz, Die Besteuerung der 
Kriegsgewinne, Stuttgart 1916, 5.19. 

Erster Teil 

Die Entwicklung und Begründung der Besteuerung 
von Erbschaften und Schenkungen 

Kapitell 

Die historischen Grundlagen der Erbschaft· und 
Schenkungsteuer 

A. Die Geschichte der Besteuerung von Erbschaften und 
Schenkungen bis in die Zeit der Französischen Revolution 

I. Altertum 

1. Ägypten 

Mit Sicherheit wurde in Ägypten, welches über ein "unendlich fein 
gegliedertes Steuersystem" 1 verfügte, auch eine Erbschaftsteuer in Form 
einer Besitzwechselabgabe erhoben. Nähere Auskunft gibt ein Papyrus 
aus dem Jahr 117 v. Chr., das ein Gesetz erwähnt, wonach jede Erbschaft 
zu registrieren und einer Abgabe zu unterwerfen war1.DerVerstoß gegen 
diese Vorschrift zog nicht nur den Verlust der Erbschaft, sondern auch 
eine Strafe nach sich, die Lumbroso3 mit 20 °/o des Nachlaßwertes angibt. 
Den Steuersatz selbst schätzt er auf 10 °/o. 

1 Wilcken, Ulrich: Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien, Ein Bei-
trag zur antiken Wirtschaftsgeschichte, 1. Buch, Leipzig und Berlin 1899, S. 410. 

1 Schanz, Georg: Studien zur Geschichte und Theorie der Erbschaftssteuer, 
FinArchiv 1900, S. 1 ff. (2); vgl. auch Wilcken, Ulrich: a. a. 0., S. 345 f., 408, 455, 
468. 

1 Lumbroso, Giacomo: Recherehes sur l'economie politique de l'Jl:gypte 
sous les Lagides, Turin 1870, S. 307 ff. 



24 1. Teil: Grundlagen der Erbschaftsteuer 

2. Griechenland 

Shultz4 berichtet von einer griechischen Erbschaftsteuer, die in der 
späteren hellenistischen Periode mit dem ägyptischen Vorbild in Ver-
bindung gestanden haben soll. 

3. Rom 

Weder über die Anfänge noch über das Ende der römischen Erbschaft-
steuer sind sichere Angaben möglich5• Erwiesen ist die unter Augustus 
im Jahre 6 n. Chr. eingeführte 5 Ofoige Erbschaftsteuer (vicesima heredi-
tatium)0, deren Erträge zur Speisung einer Pensionskasse für ausgediente 
Soldaten herangezogen wurden. 

Von dieser Abgabe, die zunächst lediglich die römischen Bürger 
erfaßte, waren die nächsten Verwandten und dürftige Erben freigestellt, 
wobei umstritten ist, ob die überlieferte Bezeichnung "dürftig" sich auf 
die Vermögensverhältnisse des Erben oder auf die Höhe des Erbanfalls 
bezog7• Trajan machte die Erbschaftsteuer von der Höhe des Erbanfalls 
abhängig und begründete damit bereits die progressive Ausgestaltung 
dieser Abgabe8• 

Unter Caracalla erlebte die Erbschaftsteuer in ihrer fiskalischen Aus-
gestaltung einen Höhepunkt. Der neue Steuersatz von 10 Ofo, der auf sämt-
liche Erbschaften im Reich erhoben wurde, bedeutete vor allem für die 
Provinzen, deren Besitz schon mit der Grundsteuer belastet war, eine 
erhebliche Härte. Caracallas Nachfolger Macrinus (217) hob diese Neue-
rungen auch sofort wieder auf9• 

Über das Ende der römischen Erbschaftsteuer kann mit Sicherheit nur 
gesagt werden, daß sie zur Zeit Justinians (527-565) nicht mehr 
bestand10• 

4 Shultz, William J.: The Taxation of Inheritance, Boston and New York 
1926, s. 4. 

5 Bachofen, J. J.: Die Erbschaftssteuer, ihre Geschichte, ihr Einfluß auf das 
Privatrecht in: Ausgewählte Lehren des römischen Civilrechts, Bonn 1848, 
s. 322 ff. 

6 Häufig als "vicesima hereditatum" zitiert; die obige Genitivform scheint 
jedoch die originale zu sein, vgl. West, Max: The Inheritance Tax, 2nd Ed., 
Completely Revised and Enlarged, New York 1908, S. 13 . . 

7 Schanz, Georg: a. a. 0., S. 18 f. Weitere kommentierte Einzelheiten bringt 
Bachofen, J. J.: a. a. 0;, S. 332 ff. Über die Art der Erhebung vgl. Hirschfeld, 
Otto: Untersuchungen auf dem Gebiete der römischen Verwaltungsgeschichte, 
1. Band: Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, Berlin 1877, 
s. 62 ff. ·. 

8 Schanz, Georg: a. a. 0., S. 27. 
7 Derselbe: a. a. 0., S. 28; Bachofen, J. J.: a. a. 0., S. 394. 
10 Schanz, Georg: a. a. 0., S. 29 ff.; Bachofen, J. J.: a. a. 0., S. 394 ff. 
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II. Vom Mittelalter bis zum Ende des 17. Jahrhunderts 

Im europäischen Mittelalter war die Erbschaftsteuer von geringer Be-
deutung, wohl auch deshalb, weil ein Erbrecht meist nur den engeren 
Verwandten zustand11• 

Lediglich der Vermögensübergang an entferntere Seitenlinien war 
mit einer Abgabe belegt, mit der die Verwandten die Erbschaft gleich-
sam erkaufen und die Nachfolge der Obrigkeit verhindern konnten12• 

Erst mit dem Ausgang des Mittelalters wurde der Erbschaftsteuer eine 
größere Bedeutung zuteil. Die Erweiterung des Kreises der Erbberech-
tigten und die neu aufgekommene Kenntnis der römischen vicesima 
hereditatium gaben den Anlaß. Die ersten Spuren weisen auf Italien 
hin. Im Jahre 1395 führte Genua eine 2 °/oige Erbschaftsteuer ein, von 
der weder die nächsten Verwandten noch die Geistlichkeit befreit 
waren13• 

In Deutschland befaßte sich Johannes Sturm (1507-1589) mit der Erb-
schaftsteuer. Er empfahl die Abgabe, wie sie die römischen Kaiser er-
hoben hatten, als ein geeignetes Mittel zur Behebung der durch die Tür-
kenkriege eingetretenen Finanznot14• Sturms Vorschläge fanden bald 
Unterstützung durch andere humanistische Gelehrte15• 

Das markgräflich baden-durlachische Landrecht, gedruckt 1622, ein-
geführt 165416, brachte die erste deutsche Vorschrift über eine Erbschaft-
steuer, die im Falle des nichttestamentarischen Erwerbs von Erben des 
siebten bis zehnten Grads in Höhe von 10 Ofo des Anfalles erhoben wurde. 
Schanz11 meint jedoch, daß es sich bei diesem "Lacherbengeld" um eine 
vereinzelt dastehende Bestimmung handle, und eine über 100 Jahre nach 
Inkrafttreten des Gesetzes niedergeschriebene Bemerkung von Lang18 

11 Vgl. Stobbe, Otto: Handbuch des Deutschen Privatrechts, 5. Band, 1. und 
2. Auflage, Berlin 1885, S. 160 ff. und die dort zitierte ältere Literatur. 

12 Schanz, Georg: a. a. 0., S. 36; vgl. auch Chai, Curt: Die historische Ent-
wickelung der Erbschaftsabgabe in Deutschland unter besonderer Berück-
sichtigung der Erbschaftssteuergesetzgebung des 20. Jahrhunderts mit Be-
tonung des Unterschiedes der deutsch- und römisch-rechtlichen Erbauffassung, 
Diss. Heidelberg, o. 0. 1923, S. 18 ff. 

13 Schanz, Georg: a. a. 0., S. 36. 
14 Vgl. Schanz, Georg: a. a. 0 ., S. 42. 
15 Vgl. die näheren Angaben bei Schanz, G.: a. a. 0., S. 45 ff. 
18 Schanz, Georg: Studien .. . , FinArchiv 1900, S. 54; vgl. auch Rau, Karl 

Heinrich: Lehrbuch der politischen Oekonomie, Dritter Band, Grundsätze der 
Finanzwissenschaft, Erste Abtheilung, Dritte, vermehrte und verbesserte Auf-
lage, Zweiter, unveränderter Nachdruck, Leipzig und Heidelberg 1855, S. 326, 
Anm.a. 

17 Schanz, Georg: a. a. 0., S. 55. 
18 Lang, Karl Heinrich: Historische Entwickelung der Teutschen Steuer-

verfassungen seit der Karolinger bis auf unsere Zeiten, Berlin und Stettin 
1793, s. 125. 
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